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Samstag/den 22 August 1801. Sechstes Quartal. De» 4 Fructidor IX.

V 0 llz ie h u n g s r ath.
Beschluß vom 18. Aug.

Der Vollziehungsralh— Nach Ansicht

1. Der von den Solothurnischen Cantonsdcputirten

Wyß,Remu»d, Glntz Unterstatthalter, Zrltner, Slu-
der, und Keistr unterm ;. August i8or, an den gcsetzg.

Rath gerichlrtrn und von diesem dem Vollz. Rath zuge-

wicseven Verstellung, worinn sie gegen die Gültigkeit
der Ernennung des Bürgers Arregger von Solothurn,
zum M'tgliede der hclvettsche» Tagsatzung, so wie der.
Bürger Ioh. Jak. Brunner von Ballstall, Josevh Feiten
von Niedererlisbach, Rudolf Schenker von Dänikcn,
und Joseph Husi von Wangen, zu Mitgliedern der Tag-
fatzung des Cantons Solothurn wegen vorgegebener gc-

sitzwidriger Auswanderung und Begnadigung für politi-
sehe Vergehen, Einwendungen machen.

2. Der von den nemlichen Deputaten unterm 9. und

,r. August an den VollzichungSraih gerichteten Vorstcl.
lungen, wodurch sie sich über eine unterm 4. Augustm.
von der Canionstagsatzung zu Solothurn in Druck aus-
gegebene und durch öffentliche Verlesung und Anschlag
bekannt gemachte Proklamation beklagen, welche zur
Absicht haben sollte, die Minorität der Deputirten als
Ruhestörer und Feinde der Religion dem Volke dar-
zustellen.

z. Der Berichte des Regierungsstatthalters von So.
loihnrn vom in is. und 17. Angstmonat.

In Betrachtung, daß die Entscheidung der Frage:
ob der Bürger Arregger zu der allgemeinen Tagsatzung
zugelassen werden kann, derselben allein zukomme;

Daß Bürger Brunner linterm z i. Merz 1800 durch
das Cantvusgericht von Solothurn von einem wegen poli,
tischen Vergehen gegen ihn ausgefällten S-eafurth«il,
zufolg dem Amnestiegesetz vom 28. Hornung ,80a los-
gesprochen worden, und hiemic laut dem i;lm Artikel
dieses Gesetzes, von -dein Zeitpunkt des Friedens an, nicht

mehr von der Ausübung seiner politischen Rechte ausge.
schloffen werden konnte.

Daß gegen den Bürger Fetter keineswegs erwiesen ist,
daß er gegen sein Vaterland die Waffen getragen habe,

und der im Jahr 1799 gegen ihn erlassene Verhastsbcfchl,
dem er sich durch seine Entfernung entzogen halte, durch
das Ges.tz vom 28. Hornung -goo aufgehoben worden.

Daß gegen Bürger Schenkcr kein Zeugniß vorhanden
ist, alS wenn er gegen sein Vaterland die Waffen gc.
tragen hätte; und endlich,

Daß die im Jahr 1799 wegen Verdacht von polili«
schen Vergehen geschehene Verhaftiiehmung des Bürgers
Husi, keinen Grund abgeben kann um ihn von der-Be.
kleidung öffentlicher Stellen auSzuschlicssen,

Ferner in Betrachttmg, daß es der Caittonstagsat,

zung von Solothurn, als einem bloß delibcrirenden

Corps, nicht, zustehen konnte, gleich einer öffentlichen
und consiitmrten Behörde zu dem Volke zu reden wie
sie durch ihre Proklamation vom 4 Aug gethan hat.

Nach Anhörung des Ministers der innern Angele,

genheicen, beschließt:
r. Die Einwendungen der Minorität der Cantonsde«

pulictcn von Solothurn gegen die Ernennung der

Bürger Arregger, Br«nner, Fetten Schenkcr und

Husi, sistd als ungegründet anzusehen.

2. Diese Minorität ist demnach angewiesen, sich mit
den übrigen Deputirten für die noch vorzunehmen,

den Arbeiten der Tagsatzung, ungesäumt zu verei-

nigen.

;. Der Regierungsstatthalter von Solothurn ist für die

öffentliche Bekanntmachung der Proklamation vom
6. August, mißbilligt.

4. Dem Minister der innern Angelegenheiten ist ausge-

tragen, diesen Beschluß gehörigen Orts bekannt zu

.machen. v
Folgen die Unterschriften.
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